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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Gisela Sengl, Jo-
hannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian Siek-
mann, Ursula Sowa BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen – Erwerb von Belegungsrechten ermöglichen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Rahmen der bayerischen Wohnraumförde-
rung den Erwerb von Belegungsrechten an Bestandswohnungen zugunsten der Ziel-
gruppen des sozialen Mietwohnungsbaus zu ermöglichen. Die Förderung soll den Er-
werb von Belegungsrechten an Wohnungen, die keiner Bindung unterliegen und zur 
Belegung frei sind, und den Erwerb von Belegungsrechten nach Auslaufen bestehender 
Bindungen abdecken und für Mietwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbe-
darf gemäß Art. 3 Abs. 1 Durchführungsverordnung Wohnungsrecht – DVWoR gelten. 

 

 

Begründung: 

Bayern braucht jährlich 70.000 neue Wohnungen. Besonderer Handlungsbedarf be-
steht beim sozialen Wohnungsbau, denn Belegungsrechte sichern Haushalten, die 
Probleme haben einen Mietvertrag abzuschließen, den Zugang zum Wohnungsmarkt. 
Bislang werden Belegungsrechte überwiegend durch den Bau von neuen Sozialwoh-
nungen geschaffen. Sobald Wohnungen aus der Sozialbindung ausscheiden, steht die 
Tür für Mietzinserhöhungen offen. Die bislang geschützten Mieter sind oft nicht in der 
Lage, sich auf dem freien Markt mit Wohnraum zu versorgen. Da der Neubau dem Be-
darf an Sozialwohnungen hinterherhinkt, kann der isolierte, also der von Neu-, Aus- 
oder Umbauförderung losgelöste Erwerb von Belegungsbindungen für die Wohnraum-
versorgung Einkommensschwächerer eine kostengünstigere Alternative zum Bau von 
Sozialwohnungen sein. Da Belegungsrechte im Bestand lokal deutlich breiter gestreut 
werden können, kann eine entsprechende Förderung zudem zur Schaffung ausgewo-
gener Bewohnerstrukturen beitragen. So empfahl beispielsweise schon die Experten-
kommission Wohnungspolitik in ihrem Gutachten aus dem Oktober 1994, die Woh-
nungsbauförderung mit Finanzhilfen durch die Förderung des Erwerbs von Belegungs-
bindungen zu ergänzen. In Hessen und Baden-Württemberg wird der Erwerb von Bele-
gungsrechten im Rahmen der Wohnraumförderung bereits umgesetzt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drs. 18/1527 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen - Erwerb von Belegungsrechten ermöglichen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Jürgen Mistol 
Mitberichterstatter: Thorsten Schwab 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 7. Sitzung am 7. Mai 
2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag in seiner 
27. Sitzung am 6. Juni 2019 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Gisela 
Sengl, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, 
Florian Siekmann, Ursula Sowa BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drs. 18/1527, 18/2512 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen – Erwerb von Belegungsrechten ermöglichen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 21 der Anlage. Das ist der Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gisela Sengl und anderer 

und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betreffend "Für beste Ausbildung – Stall-

neubau auch für ökologische Tierhaltung nutzen" auf Drucksache 18/1642, der auf An-

trag der AfD-Fraktion einzeln behandelt werden soll. Der Aufruf dieses Antrags erfolgt 

nach der Behandlung der Dringlichkeitsanträge.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die gesamte Antragsliste mit Ausnahme der 

Nummern 21 und 25. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den ein-

zelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim-

mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Damit ist die Liste mit 

Ausnahme der Nummern 21 und 25 so beschlossen, und der Landtag übernimmt 

diese Voten.
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